
188 VIII. Jugendgerichtsgesetz

§ 37
Untersuchungshaft

(1) Untersuchungshaft darf nur angeordnet werden, 
wenn ihr Zweck nicht durch eine vorläufige Anordnung 
über die Erziehung oder durch andere Maßnahmen er
reicht werden kann.

(2) Jugendliche Untersuchungshäftlinge müssen räum
lich getrennt von Erwachsenen und von verurteilten 
Jugendlichen untergebracht werden.

FÜNFTER ABSCHNITT

Hauptverfahren

§ 33
Die Eltern und sonstigen Erziehungspflichtigen haben 

als die für die Erziehung verantwortlichen Personen an 
der Hauptverhandlung teilzunehmen. Die allgemeinen 
Vorschriften über die Ladung von Zeugen und die Folgen 
des Ausbleibens gelten entsprechend. Aus besonderen 
Gründen kann von der Ladung der Erziehungspflichtigen 
abgesehen werden.

§ 39
Stellung der Erziehungspflichtigen

(1) Soweit der Beschuldigte ein Recht darauf hat, gehört 
zu werden, Fragen und Anträge zu stellen oder bei Unter
suchungen anwesend zu sein, steht dieses Recht auch den 
Erziehungspflichtigen zu.

(2) Ist eine Mitteilung an den Jugendlichen vorgeschrie
ben, so soll die entsprechende Mitteilung an die Erzie
hungspflichtigen gerichtet werden.
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